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 Hagenbach, den 2. Dezember 2008 
  
 
  
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung der Jugendleitung des  
Judo-Verbandes Pfalz. 
 
Hiermit ergeht an alle ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder 
des JVP die Einladung zur oben genannten Versammlung. 
 
Die Jugendleiterjahreshauptversammlung findet am  
Samstag, den 17. Januar 2009 um 13.00 Uhr beim JSV Speyer statt. 
Athletenverein 03, Speyer, Raiffeisenstr. 14 
 
Abfahrt B 39 ( Umgehungsstr.) Zentrum. geradeaus am Technikmuseum vorbei 
immer auf dieser Vorfahrtstr. Bleiben am Festplatz entlang  
- am unteren Domgarten entlang ( Schillerstr) 
die Straße verändert ihren Namen:  =Hafenstr = Franz-Kirrmeier-Str. 
in der Franz-Kirrmeier-Straße 1. Straße links einbiegen = Ziegelofenweg 
nächste Str. rechts abbiegen = Dr. Eduard-Orth-str. Am Ende dieser Straße stoßt ihr 
auf die Raiffeisenstr. und an dieser Ecke ist der Athletenverein 
TEl. 06232-33167 
 
Tagesordnung: 
 
 1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Versammlung. 
 2. Feststellung des Stimmrechts nach Art. 6 der Jugendordnung. 
    (Die Delegierten haben sich durch eine entsprechende    
    Bescheinigung ihres Vereines auszuweisen.) 
 3. Jahresberichte der Jugendleitung mit Aussprache. 
 4. Wahl eines Versammlungsleiter. 
 5. Entlastung der Jugendleitung. 
 6. Beschlussfassung über schriftliche vorliegende Anträge. 
 7. Verschiedenes. 
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